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I. Aktuelles aus der 
Rechtsprechung

1. HessVGH zur Wahl eines stellvertretenden
Personalratsvorsitzenden

Der HessVGH hat klargestellt, dass sich aus § 29
Satz 2 HPVG kein Anspruch eines in den Personal-
rat gewählten Mitgliedes einer Minderheitengewerk-
schaft ableiten lässt, zu einem der stellvertretenden
Vorsitzenden des Gremiums gewählt zu werden.
Ausgangspunkt der Auseinandersetzung waren die
Wahlen zum Vorsitzenden und dessen Stellvertre-
tungen eines örtlichen Personalrats im Polizeibe-
reich. Die GdP hatte in dem neunköpfigen Gremium
7 Sitze, die DPolG 2 Sitze errungen. Bei der anste-
henden Wahl des Vorsitzenden wurde ein PR-Mit-
glied der GdP gewählt. Der Personalrat entschied so-
dann, dass es drei Stellvertreter geben sollte. Ein
DPolG-Mitglied unterlag in allen drei Wahlgängen,
gewählt wurden ausschließlich GdP-Mitglieder. Ge-
klagt wurde mit dem Argument, dass § 29 Satz 2
HPVG eine Sollvorschrift enthalte, wonach bei der
Wahl der Stellevertreter zum einen die Gruppen,
aber auch „die im Personalrat vertretenen Gewerk-
schaften berücksichtigt werden“ sollen.
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Diese Vorschrift sei im vorliegenden Fall nicht be-
achtet worden. Dem hat der HessVGH widerspro-
chen. Er weist in seiner Begründung darauf hin, dass
die Soll-Vorschrift zwar darauf hinweist, dass in allen
typischen Fällen so verfahren werden „soll“, in atypi-
schen Fällen könne davon jedoch abgewichen wer-
den. Das sei hier in zulässiger Weise geschehen.
Das Gericht weist darauf hin, dass der Gesetzgeber
gerade keine zwingende Vorgabe hinsichtlich der
Wahl bzw. der Auswahl der stellvertretenden Vorsit-
zenden gemacht habe und folglich die Gremien auch
befugt sind, anders zu entscheiden.
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Die anderslautende, erstinstanzliche Entscheidung
des VG Wiesbaden v. 28.11.2012, Az.: 23 K 948/12.
WI-PV ist damit aufgehoben.

Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Ob da-
gegen die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt
wurde, ist nicht bekannt.

HessVGH, Beschluss v. 22.7.2014, 
Az.: 22 A 2349/12.PV.

2. HessVGH zur Mitbestimmung bei der 
Bestellung des Vertreters des behördlichen
Datenschutzbeauftragten

Der HessVGH hat klargestellt, dass sich aus § 74
Abs. 1 Nr. 3 HPVG kein Mitbestimmungsrecht bei der
Bestellung des Vertreters des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten ableiten lässt. Ausgangspunkt
des Streitfalles ist die Bestellung der Vertreterin bzw.
des Vertreters des behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 HDSG. Dass es 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Bestellung des 
(eigentlichen) Datenschutzbeauftragten gibt (§ 74
Abs. 1 Nr. 3, 2. Alt. HPVG), ist unstreitig. Es geht um
die Vertretung. Während das VG Frankfurt a. M. dem
Antrag noch entsprochen hatte, hat nunmehr der
HessVGH das Beteiligungsrecht verneint. 

Zur Begründung wird angeführt, dass man aus der
Verwendung des Plurals („… von … Datenschutzbe-
auftragten …“) nicht den Schluss ziehen könne, dass
sowohl der eigentliche Datenschutzbeauftragte als
auch seine Vertretung erfasst sei. Die Verwendung
des Plurals stelle nur eine Anpassung an die anson-
sten in dieser Vorschrift verwandte Wortwahl dar, es
komme ihr keine eigene Bedeutung zu. Im Übrigen
fungiere die Vertretung in diesem Fall als reine Ab-
wesenheitsvertretung, der Gesetzgeber habe von
daher keine Notwendigkeit gesehen, dass auch
diese Person wie der eigentliche Datenschutzbeauf-
tragte sowohl das Vertrauen der Dienststellenleitung
als auch der Personalvertretung genießt.

Die anderslautende, erstinstanzliche Entscheidung
des VG Frankfurt a. M. v. 7.10.2013, Az.: 23 K
2271/13.F.PV wurde aufgehoben.

Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen. Ob da-
gegen die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt
wurde, ist nicht bekannt.

HessVGH, Beschluss v. 22.7.2014, 
Az.: 22 A 2226/13.PV.

3. Anspruch auf Strukturausgleich nach § 12
TVÜ-H

Wie schon nach dem Bundestarifrecht gab und gibt
es auch in Hessen Streit über die Frage, wann ein
Strukturausgleich nach § 12 TVÜ-H i. V. m. der An-
lage 3 zum TVÜ-H zusteht. Das Land Hessen vertritt
die Auffassung, dass für die Bestimmung der Vergü-
tungsgruppe, aus der mit Wirkung zum 1.1.2010
übergeleitet wurde, die „originäre Vergütungsgruppe“
maßgebend sei. Dies ist eine Vergütungsgruppe, die
nicht im Rahmen eines Bewährungs- oder Zeitauf-
stieges erreicht wurde. War jemand am 31.12.2009
in einer solchen „Aufstiegsgruppe“, dann müsse er-
mittelt werden, in welcher Vergütungsgruppe er sich
zuvor befand, die zugleich nicht ebenfalls im Rah-
men eines Aufstieges erreicht wurde. Die Gewerk-
schaften haben dieser Position widersprochen und
erklärt, dass maßgebend die tatsächliche Verg.
Gruppe war bzw. ist, in der sich jemand am
31.12.2009 befand und aus der übergleitet wurde.
Auf welche Art und Weise diese Verg. Gruppe er-
reicht wurde, sei unerheblich.

Die gewerkschaftliche Sichtweise wurde nun auch
erstinstanzlich durch das ArbG Frankfurt a. M. be-
stätigt. Das Gericht führt aus, dass weder aus dem
Wortlaut des § 12 TVÜ-H i. V. m. mit der Anlage 3
noch aus der Art und Weise des Zustandekommens
geschlossen werden könne, eine andere als die am
31.12.2009 innegehabte Verg. Gruppe sei maßge-
bend.

Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig. Es
wurde Berufung beim LAG Hessen eingelegt. Dort
liegt bereits ein weiteres Verfahren in gleicher Sache.

ArbG Frankfurt a. M. v. 1.7.2014, 
Az.: 10 Ca 7930/13; n. rkr.

4. Berechnung des finanziellen Ausgleichs des
bis zum Ende des Dienstverhältnisses nicht
genommenen Erholungsurlaubs im Beamten-
bereich

Durch die Rechtsprechung des EuGH ist anerkannt,
dass auch Beamtinnen und Beamte, die wegen einer
längeren Erkrankung den Erholungsurlaub bis zum
Ende des Dienstverhältnisses nicht in Anspruch neh-
men konnten, einen Anspruch auf finanziellen Aus-
gleich des nicht genommenen Erholungsurlaubs
haben (EuGH v. 3.5.2012, ZTR 2012, S. 365 ff. =
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ZBR 2012, S. 342). Wie im Arbeitsrecht auch, gilt
dies nur dann, wenn der Mindesturlaub von vier Wo-
chen pro Jahr nicht erreicht wird. Bislang unstreitig
war, dass der finanzielle Ausgleich sich auf jeden Fall
auf das eigentliche Grundgehalt als Besoldungsbe-
standteil erstreckte.

a) Auch Sonderzahlungen sind zu beachten

Nunmehr hat der HessVGH mit Urteil v. 4.6.2014 ent-
schieden, das auch die Sonderzahlungen i. S. des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 HBesG i. V. mit § 2 ff. HSZG (HBR
IV, Nr. 1401) erfasst sind. Damit hat das Gericht den
bisher bei der Berechnung zu Grunde liegenden Be-
soldungsbegriff weiter gefasst.

b) Auch Vermögenswirksame Leistungen sind
erfasst

In einem weiteren Verfahren war streitig, ob auch 
der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen 
(§§ 64 ff. HBesG) zu den besoldungsrechtlichen An-
sprüchen gehören, die bei der Berechnung der fi-
nanziellen Abgeltung eines wegen Krankheit nicht
genommenen Erholungsurlaubs zu berücksichtigen
sind. Dies wurde ebenfalls bejaht (HessVGH
v. 14.7.2014).

Damit ergibt sich zusammengefasst derzeit die 
Situation, dass bei der Berechnung des finanziellen
Ausgleichs eines bis zum Ende des Dienstverhält-
nisses krankheitsbedingt nicht genommenen Min-
desturlaubs folgende Besoldungsbestandteile mit zu
berücksichtigen sind:

→ Das Grundgehalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 HBesG),

→ die Amtszulagen und die Stellenzulagen 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 HBesG),

→ der Familienzuschlag (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 HBesG),

→ die Sonderzahlungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 HBesG),

→ die vermögenswirksamen Leistungen 
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 HBesG).

HessVGH v. 4.6.2014, Az.: 1 A 519/14 
(Einbeziehung von Sonderzahlungen)
HessVGH v. 14.7.2014, Az.: 1 A 1660/13.Z 
(Einbeziehung der vermögenswirksamen 
Leistungen).

5. Sowohl im Beamten- als auch im Arbeits-
recht: Vererbbarkeit eines nicht genommenen 
Erholungsurlaubs/finanzieller Ausgleich

In einer weiteren Entscheidung zum Urlaubsrecht hat
der EuGH entschieden, dass im Falle des Todes
eines Arbeitnehmers, dem (eigentlich) noch Erho-
lungsurlaub zusteht, dieser Anspruch nicht untergeht,
sondern seine bzw. ihre Erben einen Anspruch auf
einen entsprechenden, finanziellen Ausgleich des
nicht genommenen Erholungsurlaubs haben. Der
EuGH hat damit die nationale Rechtsprechung aus-
drücklich korrigiert (BAG v. 20.9.2011, ZTR 2012, 
S. 177). Durch die Rechtsprechung des EuGH ist
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jetzt geklärt, dass ein solcher Anspruch besteht, auch
wenn die nationalen Regelungen (BUrlG, Tarifver-
träge) dies nicht ausdrücklich vorsehen.

Wie schon bislang für den Arbeitnehmerbereich
wurde der Anspruch auf Vererbbarkeit eines nicht ge-
nommenen Erholungsurlaubs bzw. dessen finanziel-
ler Ausgleich für den Beamtenbereich abgelehnt.
Das Land Hessen hat mit Blick auf die vorliegende
EuGH-Entscheidung seine bisherige Auffassung ge-
ändert und akzeptiert jetzt auch eine Vererbbarkeit
bzw. einen finanziellen Ausgleich im Todesfall (Erlass
des HMdIuS v. 19.9.2014). Hinsichtlich der konkre-
ten Berechnung gelten die unter Nr. 4. näher darge-
stellten Regelungen.

EuGH v. 12.6.2014, Az.: C-118/13
Erlass des HMdIuS v. 19.9.2014, 
Az.: I 15 12a02.05.02

II. Aktuelles aus dem 
Tarifgeschehen

1. Entgeltordnung zum TV-H

Die Verhandlungen zu einer Entgeltordnung auf der
Grundlage des seit dem 1.1.2010 in Kraft befindli-
chen TV-H befinden sich offensichtlich in einer ent-
scheidenden Phase. Noch im Laufe des Monats Ok-
tober 2014 soll eine endgültige Entscheidung
getroffen werden, ob sich die Tarifvertragsparteien
auf neue, das System der Anlagen 1a und 1b zu
BAT ablösende Eingruppierungsregelungen ver-
ständigen können. Eher unwahrscheinlich ist es
aber, dass eine Neuregelung noch im Jahre 2014 in
Kraft tritt. Sobald nähere Informationen vorliegen,
werden wir berichten.

2. Tarifrunde 2015 im Bereich der TdL

Im Jahre 2015 steht die nächste Tarifrunde im Be-
reich der TdL an. Dem Vernehmen nach haben sich
die Tarifvertragsparteien derzeit auf insgesamt drei
Verhandlungstermine in den Monaten Februar und
März 2015 verständigt. Es ist davon auszugehen,
dass sich die zu vereinbarenden Verhandlungster-
mine im Rahmen der Tarifrunde zum TV-H daran ori-
entieren. Auch hier endet die Einkommensentwick-
lung am 31.12.2014.

III. Vorschau auf die 
HBR-Lieferungen in den 
nächsten Monaten

In dieser Vorschau erhalten Sie einen Überblick über
den Inhalt der nächsten Aktualisierungslieferungen
zum Hessischen Bedienstetenrecht. Sie gibt den
derzeit geplanten Stand wieder, der aber kurzfristig
noch geändert werden kann.

Oktober 2014:
289. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
Tarifrecht
Rundschreiben

290. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
140. Aktualisierung der Teilausgabe IV
= 17. Aktualisierung des BeamtStG
§§ 1, 43, 44, 46 BeamtStG, Stichwortver-
zeichnis

November 2014:
290. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
78. Aktualisierung Teilausgabe I
§ 77 HPVG

Dezember 2014:
291. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
141. Aktualisierung der Teilausgabe IV
§§ 20-23 HBG 2014, Vorschriften

Nähere Informationen zum Aufbau des Werkes und
zu seinen Teilausgaben finden Sie hier.
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Von und mit Dr. Maximilian
Baßlsperger. Er ist Experte auf
dem Gebiet des öffentlichen
Dienstrechts und seit 15 Jahren
als Kommen tator für das Bayeri-
sche Beamtenrecht tätig.

[Direkt zum Blog]

Der Blog zu Pro & Contra der Reform!

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
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IV. Neues auf Rehmnetz

1. News

Zielorientierte Verwaltung – Spitzengespräch in
Berlin

Atypisch ist fast normal

2. Blog zum Beamtenrecht

Unser Experte Dr. Maximilian Baßlsperger kom-
mentiert wöchentlich die Beamtenrechtsreform und
ihre Folgen – immer mit einem wachsamen und 
kritischen Auge. Die neuesten Themen:

Ehemalige Richter als Rechtsanwälte

Master of Administration – eine Wohltat für das
Beamtenrecht

Der Tritt ins Gesäß des Beamten

Zu weiteren Blog-Beiträgen geht es hier.
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